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1	 Kurzfassung für eilige Leserinnen und Leser

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Das Spital Oberengadin ist ein unverzichtbarer Pfeiler der Gesundheitsversor-
gung in unserer Region – für Einwohnerinnen und Einwohner ebenso wie für 
Gäste. Die geltende Leistungsvereinbarung zwischen den GVROE-Gemeinden 
und der SGO läuft Ende 2025 aus. Mit einer neuen Leistungsvereinbarung soll 
die Weiterführung des bisherigen Angebots des Spitals Oberengadin sicherge-
stellt werden.

Die SGO befindet sich derzeit in grossen strukturellen und finanziellen Schwie-
rigkeiten. Um die Existenz des Spitals Oberengadin zu sichern, verpflichten sich 
die GVROE-Gemeinden gemäss neuer Leistungsvereinbarung, der SGO in den 
Jahren 2026 und 2027 die folgenden Beiträge zu leisten:

	ശ zur vollumgänglichen Defizitdeckung des Spitals Oberengadin für das Jahr 
2026 einen Beitrag in Höhe von 15 Mio. Franken und für das Jahr 2027 einen 
Beitrag in Höhe von 16 Mio. Franken;

	ശ für zwingende betriebsnotwendige Ersatz- und Unterhaltsinvestitionen für 
das Jahr 2026 einen Beitrag in Höhe von 5 Mio. Franken und für das Jahr 
2027 einen Beitrag in Höhe von 5 Mio. Franken;

	ശ für die Ablösung des bis zum 30. April 2026 befristeten Darlehens des Kan-
tons Graubünden für das Jahr 2026 einen Beitrag von 7.8 Mio. Franken und 
zur Rückzahlung der Rahmenkredite bei der Graubündner Kantonalbank für 
das Jahr 2027 einen Beitrag in Höhe von 2 Mio. Franken.

Insgesamt fallen somit Gemeindebeiträge von total 27.8 Mio. Franken für das 
Jahr 2026 und 23 Mio. Franken für das Jahr 2027 an, was über beide Jahre ei-
nem Totalbetrag von 50.8 Mio. Franken entspricht.

Die Beiträge werden von den einzelnen GVROE-Gemeinden gemäss dem je-
weils aktuellen Regionenschlüssel der Region Maloja ohne die Gemeinde Bre-
gaglia getragen (vgl. Tabellen unter Ziff. 4.3).
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Argumente zugunsten der Vorlage

Ohne neue Leistungsvereinbarung wäre die SGO spätestens ab Frühjahr 2026 
zahlungsunfähig. Der Spitalbetrieb sowie die weiteren Betriebe der SGO (Al-
terszentren, Spitex, Beratungsstelle Alter und Gesundheit) wären damit ernst-
haft gefährdet und könnten voraussichtlich nicht mehr fortgeführt werden.

Ein Konkurs- oder Nachlassverfahren könnte den weiteren Spitalbetrieb nicht 
verlässlich sichern. Der Konkurs würde mit hoher Wahrscheinlichkeit zur sofor-
tigen Schliessung des Spitals führen, und ein Nachlassverfahren ist aufgrund 
der hierfür erforderlichen finanziellen Mittel und des strukturellen Defizits mit 
erheblichen Risiken verbunden und würde zumindest zu einem Leistungsab-
bau führen. Seit der Verabschiedung der Botschaft im September 2025 durch 
die SGO fanden intensive Verhandlungen mit der Klink Gut AG sowie der Stif-
tung Kantonsspital Graubünden statt, welche für den Fall der Ablehnung der 
neuen Leistungsvereinbarung die umfassende Grundversorgung (samt Über-
wachungsmöglichkeit [IMC]) zugesichert haben. Der Leistungsumfang wird 
auch die Geburtshilfe umfassen, wobei deren Ausgestaltung und die finanziel-
len Beiträge der Gemeinden noch offen sind.

Die vorliegende neue Leistungsvereinbarung garantiert den Weiterbetrieb des 
Spitals Oberengadin bis zum Vorliegen einer längerfristigen Lösung. Sie sichert 
die bestehende medizinische Versorgung im Oberengadin und verschafft allen 
Beteiligten die nötige Zeit, um eine tragfähige Zukunftsperspektive zu erarbei-
ten. Ziel ist es, Ihnen im Herbst 2026 eine Vorlage zur langfristigen Sicherstel-
lung des Spitalbetriebs Oberengadin vorzulegen.

Die Politik darf nicht vor der Demokratie kapitulieren, den Einfluss auf die Zu-
kunft der Gesundheitsversorgung aus der Hand geben und das Schicksal von 
über 550 Arbeitnehmern einem Sachwalter, den Juristen und den Gerichten 
überlassen.
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Argumente gegen die Vorlage

Die SGO steht in der Verantwortung. Es geht um überdimensionierte Investitio-
nen, Verschuldung, drei gescheiterte Kooperationsversuche mit der Klinik Gut, 
häufige Wechsel in der Führung und um einen Integrationsversuch in das Kan-
tonsspital Graubünden, der am Veto einzelner Gemeinden scheiterte, obwohl 
eine grosse Mehrheit der Stimmberechtigten dem zugestimmt hatte. 
Änderungen können nur über ein Nachlassverfahren erfolgen, weil dann die 
Entscheidungsstrukturen ändern und der Druck, rasch pragmatische Lösungen 
zu entwickeln, für alle Beteiligten hoch wird.

Selbst wenn der neuen Leistungsvereinbarung zugestimmt wird, muss befürch-
tet werden, dass die SGO nach zwei Jahren wieder am selben Punkt stehen 
wird, nämlich ohne nachhaltige Lösungen und mit neuen Geldforderungen.

Die Verantwortlichen müssen gezwungen werden, eine echte Sanierung durch-
zuführen. Dazu braucht es eine neue Organisation, gleichzeitig müssen die SGO 
und die alten Strukturen aufgelöst werden.

Es braucht nun Mut, um einen anderen Weg einzuschlagen, weil es um die 
medizinische Versorgung, um Arbeitsplätze und um das Vertrauen in unsere 
Region geht.

Nach Abwägung aller Argumente empfiehlt Ihnen der Gemeinderat, die neue 
Leistungsvereinbarung abzulehnen.
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2	 Abstimmungsempfehlung

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Bei Anwesenheit von 15 Mitgliedern empfiehlt Ihnen der Gemeinderat an der 
Sitzung vom 29. Oktober 2025 mit 3 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 1 Ent-
haltung, folgende Vorlage abzulehnen:

Leistungsvereinbarung zwischen den Gemeinden der Gesundheitsversor-
gungsregion Oberengadin (GVROE-Gemeinden) und der Stiftung Gesundheits-
versorgung Oberengadin (SGO) betreffend Betrieb des Spitals Oberengadin in 
Samedan und damit Zustimmung zu einem Beitrag von 10‘936’520 Franken für 
das Jahr 2026 und zu einem Beitrag von 9‘048’200 Franken für das Jahr 2027 
an die SGO.

St. Moritz, 29. Oktober 2025

Gemeinde St. Moritz

Der Gemeindepräsident
Christian Jott Jenny

Die Gemeindeschreiber-Stellvertreterin
Gabi Bogner
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3	 Ausgangslage

3.1 Spital Oberengadin und SGO
Eine umfassende und qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung über alle 
Lebensphasen hinweg bildet eine wesentliche Grundlage für die Lebensquali-
tät im Oberengadin, in den angrenzenden Südtälern sowie für die Attraktivität 
als Tourismusregion.

Das Spital Oberengadin bildet zusammen mit den Alterszentren, der Spitex und 
der Beratungsstelle Alter und Gesundheit (vormals Koordinationsstelle Alter 
und Pflege) das zentrale Element der integrierten Gesundheitsversorgung in 
unserer Region. Mit dem von ihm angebotenen Leistungsspektrum, welches 
unter anderem den Betrieb eines interdisziplinären Notfallzentrums, einer in-
terdisziplinären Intensivstation, der Geburtshilfe, Chirurgie, Inneren Medizin 
und der Grundversorgung für Neugeborene umfasst, sowie mit seinem ambu-
lanten Leistungsangebot ist es nach dem Kantonsspital Graubünden das zweit-
grösste Spital im Kanton. Dank seiner zentralen Lage im Oberengadin stellt es 
die Grund- und Notfallversorgung für die gesamte Region sowie für zahlreiche 
Gäste sicher und leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag zur regionalen 
Gesundheitsversorgung. Mit rund 350 Mitarbeitenden ist das Spital Oberenga-
din zudem der grösste Ganzjahresarbeitgeber im Oberengadin.

Seit dem Jahr 2018 wird das Spital Oberengadin von der SGO betrieben. Die 
SGO ist als privatrechtliche Stiftung gemäss Art. 80 ff. ZGB ausgestaltet und be-
zweckt die langfristige Sicherstellung einer bedarfsgerechten, nachhaltigen 
und wirtschaftlichen Gesundheitsversorgung durch die Erbringung und Koordi-
nation von medizinischen, pflegerischen und weiteren Gesundheitsdienstleis-
tungen im ambulanten und stationären Bereich (vgl. Art. 2 der SGO-Statuten). 
Bisherige Basis für den Betrieb des Spitals Oberengadin bildeten die Leistungs-
aufträge der Regierung des Kantons Graubünden an die SGO (gültig bis zum 31. 
Dezember 2027), die Leistungsvereinbarung zwischen der Regierung des Kan-
tons Graubünden und der SGO betreffend beitragsberechtigte Leistungen so-
wie die Leistungsvereinbarung zwischen der SGO und den GVROE-Gemeinden 
(gültig bis zum 31. Dezember 2025). 

3.2 Finanzielle Situation Spital Oberengadin
Aufgrund der starken Kostensteigerung im Gesundheits- und Spitalwesen, der 
seit Jahren stagnierenden Tarife auf der Ertragsseite sowie den zu tiefen Fall-
zahlen zeigt sich für das Spital Oberengadin seit dem Jahr 2023, dass die Kosten 
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der erbrachten Leistungen durch die geltenden Spitaltarife sowie die ergänzen-
de pauschale Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Leistungen nicht mehr fi-
nanziert werden können.

Gründe für die stetige Verschlechterung der finanziellen Situation des Spitals 
Oberengadin sind insbesondere:

	ശ unveränderte, nicht kostendeckende stationäre und ambulante Tarife;
	ശ Abnahme der Zahl zusatzversicherter Fälle;
	ശ Verlagerung in den stark defizitären ambulanten Bereich;
	ശ steigende Personalkosten (Teuerungsausgleiche, Temporärkräfte infolge 

Fachkräftemangel, sehr herausfordernde Rekrutierung);
	ശ zunehmende und strengere Regulierungen und Einhaltung der Vorgaben 

des Arbeitsgesetzes (z.B. infolge Umsetzung Pflegeinitiative);
	ശ steigende Sachkosten (Teuerung);
	ശ höhere Abschreibungen infolge baulicher Erneuerung.

Bereits unter Geltung der Leistungsvereinbarung 2018–2021 hatten die 
GVROE-Gemeinden jährliche Beiträge in der Höhe von 1.534 Mio. Franken an 
die SGO überwiesen. Seit dem Jahr 2022 sieht die Leistungsvereinbarung zwi-
schen der SGO und den GVROE-Gemeinden vor, dass diese jährlich Betriebs-
beiträge in der Höhe von 2.75 Mio. Franken ab dem Jahr 2022 bis und mit 2025 
ausrichten. Zusätzlich musste der Stiftungsrat der SGO aufgrund der finanziel-
len Entwicklungen bei den GVROE-Gemeinden für 2023 einen Nachtragskredit 
von 5 Mio. Franken und für die Jahre 2024 und 2025 einen Nachtrags- bzw. 
Zusatzkredit von je 4 Mio. Franken beantragen. Die GVROE-Gemeinden haben 
diesen Anträgen jeweils zugestimmt.

In der Folge wurde die Integration des Spitalbetriebes Oberengadin ins Kan-
tonsspital Graubünden («Integrationsprojekt Albula») vertieft überprüft. Ge-
stützt darauf hat die SGO am 23. Januar 2025 den Schlussbericht «Welche Zu-
kunft für das Spital Oberengadin?» publiziert.

Im Frühjahr 2025 erfolgten in den GVROE-Gemeinden die Abstimmungen un-
ter anderem zum Antrag auf Integration des Spitals Oberengadin in das Kan-
tonsspital Graubünden und auf Zustimmung zu einem jährlichen Betriebsbei-
trag für die Dauer der Leistungsvereinbarung von minimal 4.25 Mio. Franken 
und maximal 5.4 Mio. Franken sowie auf Zustimmung zu einem einmaligen 
Beitrag für die Projekt- und Transformationskosten von 6 Mio. Franken.
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Die Vorlage zur Integration des Spitalbetriebes Oberengadin ins Kantonsspital 
Graubünden, welche zu einer nachhaltigen Sanierung des Spitals Oberengadin 
hätte führen sollen, wurde von mehreren GVROE-Gemeinden abgelehnt.

Aufgrund der unverändert schwierigen Ausgangslage befindet sich die SGO 
derzeit in grossen strukturellen und finanziellen Schwierigkeiten. Ein durch die 
KPMG geprüfter Businessplan ergibt insbesondere steigende Mehrkosten für 
die Einhaltung der Vorgaben des Arbeitsgesetzes und der Auflagen der Spital-
planung sowie Mehrkosten infolge der Umsetzung der Pflegeinitiative.

Ein geprüfter Test des Anlagevermögens per 31. Dezember 2024 zeigt, dass die 
vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die langfristigen Defizite zu decken. 
Ohne zusätzliche Beiträge droht eine Überschuldung der SGO.

Die finanzielle Lage der SGO wird zusätzlich durch die Fremdkapitalverpflich-
tungen belastet. Per 30. Juni 2025 beträgt das Fremdkapital der SGO 39.5 Mio. 
Franken, davon 31.7 Mio. Franken bei der Graubündner Kantonalbank (amorti-
sationspflichtig ab 2027) und 7.8 Mio. Franken beim Kanton Graubünden (rück-
zahlungspflichtig am 30. April 2026). Ohne Abschluss der vorliegenden Leis-
tungsvereinbarung würden diese Darlehen umgehend zur Rückzahlung fällig.

Zwecks Findung einer nachhaltigen Lösung für das Spital Oberengadin und ins-
besondere zwecks einstweiliger Aufrechterhaltung des Spitalbetriebs haben 
Vertreter der SGO nach Scheitern des Integrationsprojekts Albula unter ande-
rem Gespräche mit den Gemeindevorständen und verschiedenen Interessens-
vertretern aufgenommen. Diese Gespräche dauern an. Da die geltende Leis-
tungsvereinbarung mit den GVROE-Gemeinden jedoch bereits am 31. 
Dezember 2025 endet, beantragt der Stiftungsrat der SGO, dass mit den 
GVROE-Gemeinden eine neue Leistungsvereinbarung abzuschliessen ist. Das 
medizinische Leistungsangebot soll vorerst unverändert bleiben, weil sich auch 
mit einem Verzicht auf ausgewählte, nicht kostendeckende Leistungen die fi-
nanzielle Lage des Spitals nicht im erforderlichen Ausmass verbessern würde.

Die vorliegende Leistungsvereinbarung stellt eine Übergangslösung dar und 
gibt den Beteiligten die erforderliche Zeit, um eine nachhaltige und tragfähige 
längerfristige Lösung für das Spital Oberengadin zu finden. Ziel ist es, den 
Stimmberechtigten im Herbst 2026 eine Vorlage zur langfristigen Sanierung 
des Spitals Oberengadin vorzulegen.
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4	 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die vorliegende Leistungsvereinbarung basiert zunächst auf Art. 87 Abs. 2 der 
Kantonsverfassung (BR 110.100), wonach Kanton und Gemeinden für eine 
zweckmässige, wirtschaftliche und ausreichende medizinische Versorgung und 
Pflege sorgen. Die den Gemeinden obliegenden Aufgaben der Gesundheitsver-
sorgung, insbesondere auch der Betrieb der öffentlichen Akutspitäler, werden 
im Krankenpflegegesetz (KPG; BR 506.000) den Gesundheitsversorgungsregio-
nen zugewiesen. Die GVROE-Gemeinden sind damit von Gesetzes wegen ge-
halten, alle den Gemeinden im Bereich des Gesundheitswesens obliegenden 
Aufgaben in einer zweckmässigen Organisation wahrzunehmen (vgl. Art. 9 Abs. 
1 KPG). Art. 9 Abs. 2 KPG sieht sodann vor, dass die Trägerschaften der Leis-
tungserbringer den Gemeinden ihrer Gesundheitsversorgungsregion ein ange-
messenes Mitspracherecht einzuräumen haben und zu diesem Zweck die Ge-
sundheitsversorgungsregion mit den Trägerschaften der Leistungserbringer 
eine Leistungsvereinbarung abschliesst.

Mittels der vorliegenden Leistungsvereinbarung nehmen die GVROE-Gemein-
den ihre Verantwortung als Gesundheitsversorgungsregion weiterhin wahr 
und wird ihr Mitspracherecht gegenüber der SGO sichergestellt. Das Mitspra-
cherecht ist darüber hinaus auch sichergestellt, weil im Stiftungsrat der SGO 
alle elf GVROE-Gemeinden vertreten sind.

5	 Bestehende Leistungsvereinbarung

Die bestehende Leistungsvereinbarung zwischen den GVROE-Gemeinden und 
der SGO wurde für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2025 
abgeschlossen. Sie gliedert sich in einen allgemeinen Bereich sowie die Leis-
tungsvereinbarungen für das Spital Oberengadin, die Koordinationsstelle Alter 
und Pflege (heute Beratungsstelle Alter und Gesundheit) und die Spitex Ober-
engadin in separaten Anhängen.

Der Anhang 1 regelt die Leistungen und die Finanzierung des Spitals Oberenga-
din. Betreffend Finanzierung wird vorgesehen, dass die GVROE-Gemeinden zur 
Sicherstellung der Notfallbereitschaft 24 Stunden, Intensivpflegestation, Ge-
burtshilfe, Pädiatrie, Wundambulatorium und Onkologie über die Finanzierung 
gemäss nationalen und kantonalen Vorgaben hinaus einen Beitrag von 
insgesamt pauschal jährlich 2.75 Mio. Franken leisten. Ohne diese zusätzlichen 
Gemeindebeiträge hätte das Spital bereits in den Jahren 2021 und 2022 
Verluste von 3.9 bzw. 3.6 Mio. Franken gemacht. Im Jahr 2023 wäre ohne 
Gemeindebeiträge in Höhe von 7.75 Mio. Franken inkl. Nachtragskredit von  
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5 Mio. Franken ein Verlust von 9.4 Mio. Franken angefallen und im Jahr 2024 
ohne die 6.75 Mio. Franken inkl. Nachtragskredit von 4.0 Mio. Franken der 
Gemeinden ein Verlust von 9.95 Mio. Franken. Auch für 2025 wird ein 
vergleichbares Defizit erwartet. Die nach Erhalt der Gemeindebeiträge 
verbleibenden Verluste gingen zu Lasten des Eigenkapitals der SGO, welches 
sich von 51.9 Mio. Franken per 31. Dezember 2020 auf 43.2 Mio. Franken per 
31. Dezember 2024 reduzierte.

6	 Neue Leistungsvereinbarung

6.1 Zweck
Die neue Leistungsvereinbarung soll die Weiterführung des Betriebs des Spi-
tals Oberengadin mit dem bisherigen Leistungsangebot sicherstellen. Dazu 
werden insbesondere die für die Aufrechterhaltung des Spitalbetriebs seitens 
der GVROE-Gemeinden erforderlichen Beiträge vereinbart. Die Leistungsver-
einbarung bezweckt sodann, den bestehenden kantonalen Leistungsauftrag 
gemäss Spitalliste Akutsomatik des Kantons Graubünden für das Spital Ober-
engadin zu erhalten. Ebenfalls soll das aktuelle Angebot an ambulanten Leis-
tungen am Spital Oberengadin erhalten bleiben. Im Spital Oberengadin soll 
damit weiterhin eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung mit 
Gesundheitsdienstleistungen im ambulanten und stationären Bereich sicher-
gestellt werden.

6.2 Finanzbedarf
Um die Existenz des Spitals Oberengadin sicherzustellen, verpflichten sich die 
GVROE-Gemeinden in der Leistungsvereinbarung, für die Jahre 2026 und 2027 
folgende Beiträge an die SGO auszurichten:

	ശ Defizitdeckung: Aktuelle Berechnungen gehen für das Jahr 2026 von einem 
Defizit für das Spital von 12.2 Mio. Franken aus. Da die Fremdkapitalgeber 
eine vollumfängliche Defizitdeckung verlangen, ist unter Berücksichtigung 
einer Reserve von rund 25% von 15.0 Mio. Franken für das Jahr 2026 auszu-
gehen. Für das Jahr 2027 wird ein Defizit von 12.7 Mio. Franken erwartet, 
was inkl. Reserve rund 16.0 Mio. Franken ausmacht;

	ശ Betriebsnotwendige Ersatz- und Unterhaltsinvestitionsbeiträge: Für zwin-
gende betriebsnotwendige Ersatz- und Unterhaltsinvestitionen in Immobi-
lien leisten die GVROE-Gemeinden für die Jahre 2026 und 2027 jeweils einen 
Beitrag von 5 Mio. Franken. In den kommenden zwei Jahren stehen dringen-



13

de Investitionen an, wie beispielsweise die Erneuerung der Elektro-Trafosta-
tion und -Hauptverteilung (relevante Anlageteile stammen noch aus der 
Neubauzeit 1979), die Erneuerung der Wärme-, Warmwasser- und Dampf-
versorgung aufgrund der inzwischen am Lebensende angelangten Ölhei-
zung, die vollständige statische Erdbebenertüchtigung des Spitalgebäudes 
sowie der Ersatz der alten Betten- und Personenlifte. Zusätzlich sind für die 
Betriebssicherheit und Erfüllung von Zulassungskriterien dringliche Ersatzin-
vestitionen in die Spital- und Medizinaltechnik vorgesehen und dringend 
nötige Sanierungen in den Personalunterkünften vorzubereiten;

	ശ Schuldentilgung: Für die Ablösung des bis zum 30. April 2026 befristeten 
Darlehens des Kantons Graubünden fällt für das Jahr 2026 ein Beitrag von 
7.8 Mio. Franken an. Im Jahr 2027 leisten die GVROE-Gemeinden zusätzlich 
einen Beitrag zur Rückzahlung der Rahmenkredite bei der Graubündner 
Kantonalbank in der Höhe von 2 Mio. Franken.

Damit verpflichten sich die GVROE-Gemeinden mit Unterzeichnung der Leis-
tungsvereinbarung, der SGO-Beiträge von insgesamt 27.8 Mio. Franken im Jahr 
2026 sowie von insgesamt 23 Mio. Franken im Jahr 2027 auszurichten.

Gründe für den im Vergleich zum Integrationsprojekt Albula höheren Finanz-
bedarf sind unter anderem die erwähnte Fremdkapitalsituation sowie der Um-
stand, dass mit dem Status quo kein Verkauf des Anlagevermögens erfolgt, das 
Defizit-Risiko bei den Gemeinden liegt und höhere Ersatz- und Unterhaltsinves-
titionsbeiträge anfallen. Unterbleiben die notwendigen Investitionen, drohen 
mittelfristig Einschränkungen im medizinischen Leistungsangebot sowie die 
Nichterfüllung kantonaler Spitalplanungs- und Qualitätsvorgaben.
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6.3 Verteilung der Beiträge zwischen den GVROE-Gemeinden
Die Gesamtbeiträge von 27.8 Mio. Franken für das Jahr 2026 und von 23 Mio. 
Franken für das Jahr 2027 teilen sich gemäss Regionenschlüssel 2025 der Region 
Maloja ohne die Gemeinde Bregaglia wie folgt auf die GVROE-Gemeinden auf:

Gemeinde Regionen- 
schlüssel 2025

Beiträge 2026 und 2027 Total Beiträge  
2026 und 2027

Sils i.E./Segl 3.41 % CHF 947’980 und CHF 784’300 CHF 1‘732’280

Silvaplana 6.87 % CHF 1′909′860 und CHF 1‘580’100 CHF 3’489’960

St. Moritz 39.34 % CHF 10′936′520 und CHF 9‘048’200 CHF 19’984’720

Celerina 10.90 % CHF 3′030′200 und CHF 2‘507’000 CHF 5’537’200

Pontresina 10.80 % CHF 3′002′400 und CHF 2‘484’000 CHF 5’486’400

Samedan 12.51 % CHF 3‘477‘780 und CHF 2‘877‘300 CHF 6‘355’080

Bever 2.69 % CHF 747′820 und CHF 618‘700 CHF1’366’520

La PuntChamues-
ch

3.96 % CHF 1′100′880 und CHF 910‘800 CHF 2’011’680

Madulain 0.88 % CHF 244′640 und CHF 202‘400 CHF 447’040

Zuoz 5.74 % CHF 1′595′720 und CHF 1‘320‘200 CHF 2’915’920

S-chanf 2.90 % CHF 806′200 und CHF 667′000 CHF 1‘473’200

Total 100 % CHF 27.8 Mio. und CHF 23 Mio. CHF 50.8 Mio.

Die Beiträge werden von den GVROE-Gemeinden gemäss dem im jeweiligen 
Jahr aktuellen Regionenschlüssel der Region Maloja ohne die Gemeinde Bre-
gaglia getragen. Diese Regionenschlüssel sind zurzeit noch nicht bekannt, wer-
den aber nicht massgeblich vom Regionenschlüssel 2025 abweichen.

6.4 Befristung der Geltungsdauer
Die neue Leistungsvereinbarung wird auf die feste Dauer von zwei Jahren ab-
geschlossen. Sie schafft die notwendige Zeit, um eine Lösung zur nachhaltigen 
Sanierung des Spitals Oberengadin zu erarbeiten. In dieser Zeit soll auch für die 
Immobilien eine langfristige Lösung gefunden werden. Im Übrigen erfolgt mit 
der Befristung der Geltungsdauer eine Synchronisierung mit den Geltungsdau-
ern der Leistungsvereinbarungen betreffend die Betriebe der Spitex, der Bera-
tungsstelle Alter und Gesundheit und der Alterszentren.

6.5 Einstimmigkeitserfordernis
Der Abschluss der vorliegenden Leistungsvereinbarung erfordert wiederum 
die Einstimmigkeit sämtlicher GVROE-Gemeinden. Die Abstimmungen erfolgen 
nach gemeindeinternem Recht.
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7	 Folgen bei Ablehnung der Vorlage

7.1 Position des Kantons Graubünden
Anlässlich einer Sitzung mit Vertretern der SGO am 7. August 2025 haben Ver-
treter des Kantons klargestellt, dass der Kanton mangels gesetzlicher Grundla-
gen weder in der Lage ist, den Betrieb des Spitals Oberengadin zu überneh-
men, noch eine Finanzierung zur Rettung des Spitals Oberengadin zu leisten. 
Insbesondere wurde mangels einer gesetzlichen Grundlage auch explizit aus-
geschlossen, eine Finanzierung im Nachlassverfahren vorzunehmen.

Als Option ausdrücklich offen gehalten wird seitens des Kantons jedoch die 
aufsichtsrechtliche Verpflichtung der GVROE-Gemeinden zur zweckmässigen 
Organisation gemäss KPG sowie zur Sicherstellung der gesetzlich vorgesehe-
nen Grundleistungen. Eine solche aufsichtsrechtliche Intervention durch die 
Regierung würde unter Zuhilfenahme des aufsichtsrechtlichen Instrumentari-
ums gemäss Art. 75 ff. sowie allenfalls Art. 54 des Gemeindegesetzes des Kan-
tons Graubünden (GG; BR 175.050) erfolgen. Aufgrund der verfahrensrechtli-
chen Anforderungen an ein derartiges Vorgehen (Gewährung des 
Anhörungsrechts der Gemeinden, Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips) 
und der möglichen Ergreifung von Rechtsmitteln, dürfte dieses Vorgehen je-
doch mehrere Monate bis Jahre in Anspruch nehmen und würde damit den 
Spitalbetrieb in der jetzigen Form kaum retten können.

7.2 Schwerwiegende negative Konsequenzen für das Spital und die  
Region Oberengadin
Wird die neue Leistungsvereinbarung von einer GVROE-Gemeinde abgelehnt, 
oder anders ausgedrückt: stimmen nicht sämtliche elf GVROE-Gemeinden der 
neuen Leistungsvereinbarung zu, wäre die SGO innert Kürze nach Auslaufen 
der bestehenden Leistungsvereinbarung illiquid und zahlungsunfähig. Die SGO 
könnte in einem solchen Fall das Spital Oberengadin nicht mehr betreiben.

Obschon die SGO von den GVROE-Gemeinden getragen wird bzw. von diesen 
Leistungsaufträge erhält, unterliegt sie dem Bundesgesetz über die Schuldbe-
treibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1). Der Stiftungsrat müsste im Falle einer 
Insolvenz oder Überschuldung die Aufsichtsbehörde, also die Finanzverwal-
tung des Kantons Graubünden, auffordern, den Konkurs und die Nachlassstun-
dung zu beantragen. Damit geben sowohl die SGO als auch die GVROE-Ge-
meinden das weitere Schicksal des Spitals, der Alterszentren, der Spitex und 
der Beratungsstelle Alter und Gesundheit weitestgehend aus der Hand und 
überlassen die weiteren Entwicklungen den Zwangsvollstreckungsorganen.
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Ein Konkursverfahren nach Schuldbetreibungs- und Konkursrecht führt in der 
Regel zur sofortigen Schliessung des Spitals. Zwar bestünde theoretisch die 
Möglichkeit, den Betrieb vorübergehend unter Aufsicht des Konkursamtes wei-
terzuführen, bis ein Verkauf an einen anderen Träger gelingt. Das Konkursamt 
und später die erste Gläubigerversammlung im Konkurs verfügen in dieser Fra-
ge über ein grosses Ermessen (vgl. Art. 238 SchKG). Aufgrund der bis dahin 
gescheiterten Sanierungsbemühungen ist das Risiko, dass das Spital nach Kon-
kurseröffnung unmittelbar stillgelegt wird, jedoch sehr hoch.

Ein Nachlassverfahren würde zwar den Konkurs vorübergehend abwenden und 
die Chance eröffnen, eine Sanierungslösung mit den Gläubigern zu finden. Für 
die Dauer des Nachlassverfahrens müssten jedoch die vollen Mittel zur Deckung 
privilegierter Forderungen und laufender Kosten bereitgestellt werden. Erste 
Gespräche mit Bezug auf ein mögliches Nachlassverfahren haben gezeigt, dass 
diese Mittel nur durch erhebliche finanzielle Beiträge der GVROE-Gemeinden 
oder Dritter gesichert werden könnten. Für das Zurverfügungstellen substanti-
eller Beiträge durch GVROE-Gemeinden im Nachlassverfahren müssten wieder-
um Abstimmungen durchgeführt werden. Der Zeitraum aufgrund der dannzu-
mal noch vorhandenen Liquidität dürfte jedoch (zu) knapp sein. Alternativ wäre 
eine massive Reduktion des Leistungsangebots am Spital Oberengadin möglich, 
womit aber bereits Fakten geschafft würden. Das Nachlassverfahren wäre un-
geachtet dessen immer noch die deutlich mildere Variante zum Konkurs. Erste 
Gespräche mit Bezug auf ein mögliches Nachlassverfahren haben gezeigt, dass 
diese Mittel nur durch erhebliche finanzielle Beiträge der GVROE-Gemeinden 
oder Dritter gesichert werden könnten. Für das Zurverfügungstellen substanti-
eller Beiträge durch GVROE-Gemeinden im Nachlassverfahren müssten wieder-
um Abstimmungen durchgeführt werden. Der Zeitraum aufgrund der dannzu-
mal noch vorhandenen Liquidität ist knapp. Alternativ wäre eine massive 
Reduktion des Leistungsangebots am Spital Oberengadin möglich, womit aber 
bereits Fakten geschafft würden. Das Nachlassverfahren wäre ungeachtet des-
sen immer noch die deutlich mildere Variante zum Konkurs.

Sowohl das Konkurs- als auch das Nachlassverfahren bergen erhebliche Risiken 
für die Aufrechterhaltung des Spitalbetriebs. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
wäre eine massive Reduktion des Leistungsangebots, wenn nicht sogar mit der 
Spitalschliessung zu rechnen. Weder das Konkurs-noch das Nachlassverfahren 
würden eine verlässliche Grundlage für die medizinische Versorgung im Ober-
engadin schaffen. Der einzig realistische Weg, den Betrieb zu sichern, ist daher 
der Abschluss der vorliegenden Leistungsvereinbarung.
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Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass von einer Illiquidität bzw. Zahlungsunfä-
higkeit der SGO auch die Alterszentren, die Spitex sowie die Beratungsstelle 
Alter und Gesundheit betroffen wären und die SGO diese voraussichtlich spä-
testens ab Frühjahr 2026 nicht mehr betreiben könnte. Ob diese Betriebe al-
lenfalls im Nachlassverfahren auf eine andere Trägerschaft übertragen werden 
könnten, ist unsicher. Die Chancen für eine Weiterführung ohne Unterbruch 
stehen im Nachlassverfahren deutlich besser als im Konkurs.

Seit Verabschiedung der Botschaft im September 2025 durch die SGO konnten 
die Gespräche mit dem Kantonsspital Graubünden sowie der Klinik Gut AG in-
tensiviert und weiterverfolgt werden. Anlässlich der Medienkonferenz vom 21. 
Oktober 2025 haben sich sowohl die Klink Gut AG als auch das Kantonsspital 
Graubünden dazu bekannt, dass diese im Falle des Auslaufens der Leistungs-
vereinbarung der SGO per Ende 2025, alle für eine umfassende Gesundheits-
versorgung notwendigen Angebote (inkl. Sicherstellung einer Überwachung) in 
der Region gewährleisten werden. Das Angebot soll auch die Geburtshilfe um-
fassen, wobei deren genaue Ausgestaltung derzeit noch offen ist, ebenso die 
Frage, inwiefern sich die Standortgemeinden finanziell an der Geburtshilfe be-
teiligen müssen. Die genaue Ausgestaltung des medizinischen Angebots ist 
noch nicht definiert. Auch ist die Frage offen, ob an beiden Standorten (Same-
dan und St. Moritz) festgehalten wird. Diskutierte Alternativen sind beispiels-
weise (i) der Betrieb eines Spitals mit stationären Leistungen an einen Standort 
und die Erbringung ambulanter Leistungen an einem anderen Standort oder 
(ii) dass alle Leistungen an einem Standort erbracht werden und der zweite 
Standort geschlossen wird. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das medizini-
sche Angebot im Vergleich zum heuten Leistungsumfang reduziert. Der mittel- 
bis langfristige Betrieb zweier Spitäler mit stationären und ambulanten Leis-
tungen wird als wirtschaftlich nicht nachhaltig betrachtet. Mit der Übertragung 
der Verantwortlichkeiten für die Gesundheitsversorgung im Oberengadin von 
der SGO auf das Kantonsspital Graubünden und der Klinik Gut AG verlieren die 
GVROE-Gemeinden weitgehend ihren Einfluss auf die Ausgestaltung der Ge-
sundheitsversorgung.

Insgesamt hätte die Ablehnung der neuen Leistungsvereinbarung einen Leis-
tungsabbau in der Gesundheitsversorgung des Oberengadin zur Folge, wobei 
nebst den medizinischen Folgen die Ablehnung der Leistungsvereinbarung 
auch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen zeitigt (Reduktion von Arbeits-
plätzen, Einschnitte bei zahlreichen regionalen Dienstleistern und Zulieferern). 
Teilweise können diese negativen Konsequenzen durch die Erweiterung des 
Angebots der Klinik Gut AG in Kooperation mit dem Kantonsspital Graubünden 
kompensiert werden.
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Zuständigkeit
Beschlüsse über frei bestimmbare einmalige Ausgaben von mehr als 2 Mio. 
Franken für den gleichen Gegenstand unterliegen obligatorisch der Urnenab-
stimmung (Art. 13 Abs. 2 Gemeindeverfassung). Dem Gemeinderat obliegt die 
Vorberatung sämtlicher Vorlagen, die dem obligatorischen oder fakultativen 
Referendum unterliegen (Art. 34 Abs. 2 Gemeindeverfassung). Zudem verab-
schiedet der Gemeinderat eine Abstimmungsempfehlung zuhanden der Ur-
nenabstimmung (Art. 20 Abs. 2 Gemeindegesetz des Kantons Graubünden 
(GG, BR 175.050)).
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8	 Empfehlung des Gemeinderats

Argumente zugunsten der Vorlage
Die den Gemeinden obliegenden Aufgaben der Gesundheitsversorgung, ins-
besondere auch der Betrieb der öffentlichen Akutspitäler, werden im KPG den 
Gesundheitsversorgungsregionen zugewiesen. Die GVROE-Gemeinden sind 
gemäss KPG gehalten, sich in zweckmässiger Weise zu organisieren und sie 
müssen mit der SGO eine Leistungsvereinbarung abschliessen (vgl. Art. 9 KPG).

Nach der Ablehnung des Integrationsprojekts Albula durch mehrere GVROE-
Gemeinden und angesichts der am 31. Dezember 2025 auslaufenden Leis-
tungsvereinbarung zwischen den elf GVROE-Gemeinden und der SGO bedarf 
es einer neuen Leistungsvereinbarung, damit das Spital Oberengadin weiterhin 
das bestehende medizinische Angebot anbieten kann. Würden eine oder meh-
rere GVROE-Gemeinden die vorliegende Leistungsvereinbarung ablehnen, hät-
te dies angesichts der schlechten finanziellen Lage der SGO ernsthafte Folgen 
für die Gesundheitsversorgung im Oberengadin. Die SGO müsste in ein Kon-
kurs- oder Nachlassverfahren mit höchst unsicherem Ausgang treten und 
könnte den Spitalbetrieb sowie den Betrieb der Alterszentren, der Spitex sowie 
der Beratungsstelle Alter und Gesundheit nicht mehr führen. Ein solcher Fall 
wäre nicht nur in gesundheitspolitischer, sondern auch in wirtschaftlicher und 
touristischer Hinsicht untragbar und muss unbedingt vermieden werden.

Zudem darf die Politik nicht vor der Demokratie kapitulieren, weil man damit 
den Einfluss auf die Zukunft der Gesundheitsversorgung vollkommen aus der 
Hand gibt und das Schicksal von über 550 Arbeitnehmern einem Sachwalter, 
den Juristen und den Gerichten überlässt. Bei einer offenen und transparenten 
Information und mit einer wirklich gut vorbereiteten Vorlage, ist der Bevölke-
rung zuzutrauen, einen vernünftigen Entscheid zu fällen. Mit der neuen Leis-
tungsvereinbarung wird Zeit gewonnen, um eine gemeinsam erarbeitete, trag-
bare Lösung für alle Beteiligten auf den Tisch zu bringen. 

Argumente gegen die Vorlage
Spätestens seit 2022 ist bekannt, dass das Spital saniert werden muss. Die SGO 
steht in der Verantwortung. Es geht um überdimensionierte Investitionen,  
Verschuldung, drei gescheiterte Kooperationsversuche mit der Klinik Gut, häu-
fige Wechsel in der Führung und um einen Integrationsversuch in das Kantons-
spital Graubünden, der am Veto einzelner Gemeinden scheiterte, obwohl eine 
grosse Mehrheit der Stimmberechtigten dem zugestimmt hatte. Die komple-
xen Strukturen und Entscheidungsprozesse müssen fundamental geändert 
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werden. Es ist notwendig, aus der Vergangenheit zu lernen, ansonsten jedes 
neue Vorhaben wieder scheitern wird. Änderungen können nur über ein Nach-
lassverfahren erfolgen, weil dann die Entscheidungsstrukturen ändern und der 
Druck, rasch pragmatische Lösungen zu entwickeln, für alle Beteiligten hoch 
wird. Dieses Vorgehen ist riskant, aber weniger riskant, als die gegenwärtige 
Vorlage.

Die Integration des Spitals Oberengadin in das Kantonsspital wäre die vernünf-
tige Lösung gewesen. Selbst wenn der neuen Leistungsvereinbarung zuge-
stimmt wird, muss befürchtet werden, dass die SGO nach zwei Jahren wieder 
am selben Punkt stehen wird, nämlich ohne nachhaltige Lösungen und mit 
neuen Geldforderungen.

Ein Nein zur SGO ist ein Ja zu neuen Lösungen, die das Spital Oberengadin drin-
gend braucht. Alle bisherigen Versuche, den Betrieb und sein Angebot den ra-
santen Veränderungen im Gesundheitswesen anzupassen, sind blockiert wor-
den. Jetzt stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Die Verantwortlichen müssen 
gezwungen werden, eine echte Sanierung durchzuführen und Fragen zu An-
gebot, Kosten und Nutzen für die Region zur Diskussion zu stellen. Dazu braucht 
es eine neue Organisation, gleichzeitig müssen die SGO und die alten Struktu-
ren aufgelöst werden.

Es braucht nun Mut, um einen anderen Weg einzuschlagen, weil es nicht nur 
um Zahlen geht, sondern um die medizinische Versorgung, um Arbeitsplätze 
und um das Vertrauen in unsere Region.

Nach Abwägung aller Argumente empfiehlt Ihnen der Gemeinderat, die neue 
Leistungsvereinbarung abzulehnen.
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Anhang 
 

LEISTUNGSVEREINBARUNG 

zwischen 

Bever, Celerina/Schlarigna, La Punt Chamues-ch, Madulain, Pontresina, Samedan, S-chanf, Sils 
i.E./Segl, Silvaplana, St. Moritz und Zuoz 

GVROE-Gemeinden 

und 

Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin,  
UID CHE-108.915.257  

Via Nouva 3  
7503 Samedan 

SGO 

  
zusammen die Parteien  

 

betreffend  
 

Betrieb des Spitals Oberengadin 

 

Präambel 

A. Das Spital Oberengadin in Samedan (Spital Oberengadin) ist ein öffentliches akutsomati-
sches Spital im Sinne des Krankenpflegegesetzes (KPG; BR 506.000; vgl. Art. 6 Abs. 1 KPG). 

B. Bisherige Basis für den Betrieb des Spitals Oberengadin bildeten die Leistungsaufträge der 
Regierung des Kantons Graubünden an die SGO (gültig bis zum 31. Dezember 2027), die 
Leistungsvereinbarung zwischen der Regierung des Kantons Graubünden und der SGO be-
treffend beitragsberechtigte Leistungen sowie die Leistungsvereinbarung zwischen der SGO 
und den GVROE-Gemeinden (gültig bis zum 31. Dezember 2025). 
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C. Die SGO bezweckt die langfristige Sicherstellung einer bedarfsgerechten, nachhaltigen und wirt-
schaftlichen Gesundheitsversorgung im Oberengadin. Derzeit erbringt die SGO für die GVROE-
Gemeinden Leistungen in den Bereichen Spital, Alterszentren, Spitex und Beratungsstelle Alter 
und Gesundheit (vormals Koordinationsstelle Alter und Pflege). 

D. Aufgrund der topografischen und saisonalen Gegebenheiten des Oberengadins ist das heu-
tige, regionale Gesundheitsversorgungssystem auch in Zukunft notwendig, um eine zeit- und 
patientennahe Versorgung der Bevölkerung und der Gäste des Oberengadins sicherzustellen. 

E. Da die bestehende Leistungsvereinbarung zwischen den GVROE-Gemeinden und der SGO 
am 31. Dezember 2025 ausläuft, wird eine neue, auf zwei Jahre befristete Leistungsverein-
barung mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2026 abgeschlossen. Darin werden die Weiterführung 
des bisherigen Angebots des Spitals Oberengadin und die für die Aufrechterhaltung des Spi-
talbetriebs seitens der GVROE-Gemeinden erforderlichen Beiträge vereinbart. 

F. Betreffend die Betriebe der Spitex und der Beratungsstelle Alter und Gesundheit wurden im 
Frühjahr 2025 neue Leistungsvereinbarungen zwischen den GVROE-Gemeinden und der SGO 
mit Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2027 beschlossen. Die bestehende Leistungsverein-
barung betreffend Betrieb der Alterszentren dauert ebenfalls bis zum 31. Dezember 2027. 

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien was folgt: 

1. Anwendungsbereich und Zweck 

1.1 Anwendungsbereich 

Diese Leistungsvereinbarung definiert die Leistungsziele und das Angebot im Spital Oberengadin auf 
Grundlage der bislang zwischen der SGO und den GVROE-Gemeinden geltenden Leistungsvereinba-
rung und legt die gegenseitigen Pflichten der Parteien, insbesondere die finanziellen Beiträge der 
GVROE-Gemeinden, neu fest. 

1.2 Zweck und Leistungsziele 

Zweck dieser Leistungsvereinbarung ist es, den bestehenden kantonalen Leistungsauftrag gemäss Spi-
talliste Akutsomatik des Kantons Graubünden für das Spital Oberengadin zu erhalten. Ebenfalls soll das 
Angebot an ambulanten Leistungen am Spital Oberengadin weitergeführt werden. Im Spital Oberengadin 
soll damit eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung mit Gesundheitsdienstleistungen im 
ambulanten und stationären Bereich sichergestellt werden. 

Diese Leistungsvereinbarung bezweckt sodann die Mitsprache der GVROE-Gemeinden insbesondere 
bei der Festlegung des Leistungsportfolios des Spitals Oberengadin. 

Diese Leistungsvereinbarung betrifft den Leistungserbringer Spital Oberengadin. Der Betrieb der Alters-
zentren, Spitex und Beratungsstelle Alter und Gesundheit sind in separaten Leistungsvereinbarungen 
zwischen den GVR-Gemeinden und der SGO geregelt. 
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2. Rechtliche Grundlagen 

Die vorliegende Leistungsvereinbarung basiert im Wesentlichen auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

- Bundesgesetz über Krankenversicherung (KVG) vom 18. März 1994 (SR 832.10); 

- Verordnung über die Krankenversicherung (KVV) vom 27. Juni 1995 (SR 832.102); 

- Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (KLV) vom 
29. September 1995 (SR 832.112.31); 

- Verordnung über die Kostenermittlung und die Leistungserfassung durch Spitäler, Geburtshäuser 
und Pflegeheime in der Krankenversicherung (VKL) vom 3. Juli 2002 (SR 832.104); 

- Verfassung des Kantons Graubünden vom 14. September 2003 (BR 110.100); 

- Gesetz zum Schutz der Gesundheit im Kanton Graubünden (Gesundheitsgesetz) vom 2. September 
2016 (BR 500.000); 

- Verordnung zum Gesundheitsgesetz (VOzGesG) vom 20. Juni 2017 (BR 500.010); 

- Verordnung über die Gebühren im Gesundheitsbereich vom 12. April 2011 (BR 500.100); 

- Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebedürfti-
gen Personen (Krankenpflegegesetz, KPG) vom 30. August 2017 (BR 506.000); 

- Verordnung zum Krankenpflegegesetz (VOzKPG) vom 19. Dezember 2017 (BR 

506.060); - sowie zugehörige Reglemente und Weisungen des Kantons Graubünden. 

Namentlich basiert diese Leistungsvereinbarung auf Art. 87 Abs. 2 der Kantonsverfassung, wonach 
Kanton und Gemeinden für eine zweckmässige, wirtschaftliche und ausreichende medizinische Versor-
gung und Pflege sorgen, sowie auf Art. 9 Abs. 2 KPG, wonach die Trägerschaften der Leistungserbrin-
ger den Gemeinden ihrer Gesundheitsversorgungsregion ein angemessenes Mitspracherecht einzuräu-
men haben und zu diesem Zweck die Gesundheitsversorgungsregion mit den Trägerschaften der Leis-
tungserbringer eine Leistungsvereinbarung abschliesst. 

3. Bewilligungen 

Die SGO gewährleistet, dass sämtliche für den bestehenden und künftigen Betrieb des Spitals Oberen-
gadin erforderlichen Bewilligungen vorhanden sind bzw. falls erforderlich, neu eingeholt werden. 

4. Bestehendes Angebot im Spital Oberengadin: Pflicht zur Erhaltung und Sicherstel-
lung 

Die SGO verpflichtet sich, das Spital Oberengadin im Einklang mit den Anforderungen der kantonalen 
Gesundheitsgesetzgebung, dem gültigen Leistungsauftrag gemäss der Spitalliste Akutsomatik des Kan-
tons Graubünden und der gültigen Leistungsvereinbarung zwischen der Regierung des Kantons Grau-
bünden und der SGO zu betreiben. Dieser Betrieb ist für die Geltungsdauer dieser Leistungsvereinba-
rung sicherzustellen. 
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4.1 Stationäre Leistungen 

Die SGO stellt sicher, dass am Spital Oberengadin das aktuelle Leistungsspektrum weiterhin angeboten 
wird. Auf Basis des derzeitigen Leistungsauftrags sorgt sie insbesondere dafür, dass die entsprechen-
den gesetzlichen Anforderungen (derzeit in Art. 12 KPG enthalten) jederzeit erfüllt sind. 

4.2 Ambulante Leistungen 

Die SGO hat das aktuelle ambulante Leistungsangebot zu erhalten. 

Den saisonalen Schwankungen ist bei der Bereitstellung der entsprechenden Kapazitäten angemessen 
Rechnung zu tragen. 

5. Finanzierung des Angebots 

5.1 Finanzierung des Spitalbetriebs und Beitrag der GVROE-Gemeinden 

Die Finanzierung des Spitalbetriebs richtet sich nach den einschlägigen Rechtsgrundlagen des Bundes- 
und Kantonsrechts. Die GVROE-Gemeinden verpflichten sich gemäss dieser Leistungsvereinbarung, 
der SGO in den Jahren 2026 und 2027 die folgenden Beiträge auszurichten: 

- zur vollumgänglichen Defizitdeckung1 des Spitals Oberengadin für das Jahr 2026 einen Beitrag 
in Höhe von 15 Mio. Franken und für das Jahr 2027 einen Beitrag in Höhe von 16 Mio. Franken; 

- für zwingende betriebsnotwendige Ersatz- und Unterhaltsinvestitionen für das Jahr 2026 einen Bei-
trag in Höhe von 5 Mio. Franken und für das Jahr 2027 einen Beitrag in Höhe von 5 Mio. Franken; 

- für die Ablösung des bis zum 30. April 2026 befristeten Darlehens des Kantons Graubünden für 
das Jahr 2026 einen Beitrag in Höhe von 7.8 Mio. und zur Rückzahlung der Rahmenkredite bei 
der Graubündner Kantonalbank für das Jahr 2027 einen Beitrag in Höhe von 2 Mio. Franken. 

Die GVROE-Gemeinden verpflichten sich somit mit Unterzeichnung dieser Leistungsvereinbarung, der 
SGO Beiträge in Höhe von insgesamt 27.8 Mio. Franken im Jahr 2026 und von insgesamt 23 Mio. 
Franken im Jahr 2027 auszurichten. Dies entspricht einem Total von CHF 50.8 Mio. Franken. 

Die Verteilung der Beiträge zwischen den GVROE-Gemeinden richtet sich nach dem jeweils aktuellen 
Regionenschlüssel der Region Maloja ohne die Gemeinde Bregaglia. 

 

 
1 Aktuelle Berechnungen gehen für das Jahr 2026 von einem Defizit für das Spital von 12.2 Mio. Franken aus. Da die Fremdka-
pitalgeber eine vollumfängliche Defizitdeckung verlangen, ist unter Berücksichtigung einer Reserve von rund 25% von 15.0 Mio. 
Franken für das Jahr 2026 auszugehen. Für das Jahr 2027 wird ein Defizit von 12.7 Mio. Franken erwartet, was inkl. Reserve 
rund 16.0 Mio. Franken ausmacht. 
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5.2 Zahlungsmodalitäten 

Die SGO stellt den GVROE-Gemeinden jeweils auf Beginn des Quartals anteilsmässig einen Viertel der 
in Ziff. 5.1 aufgeführten Beiträge als Akonto in Rechnung. Nach Jahresabschluss erfolgt eine Schluss-
rechnung. Differenzbeträge werden mit den Beiträgen des darauffolgenden Quartals verrechnet. 

6. Dauer 

Die vorliegende Leistungsvereinbarung wird für eine feste Dauer von zwei Jahren, beginnend ab dem 
1. Januar 2026, abgeschlossen. Die Leistungsvereinbarung endet folglich am 31. Dezember 2027. 

7. Zustandekommen dieser Leistungsvereinbarung 

Diese Leistungsvereinbarung kommt zustande, wenn sie von sämtlichen GVROE-Gemeinden geneh-
migt wird. 

8. Salvatorische Klausel 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Leistungsvereinbarung als nichtig oder rechtlich ungültig 
erweisen oder unmöglich sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen. Dasselbe gilt für eine Regelungslücke. Die Parteien bemühen sich diesfalls darum, die nichtigen, 
ungültigen oder unmöglichen Bestimmungen durch Sonderregelungen zu ersetzen oder die Regelungs-
lücke dergestalt auszufüllen, dass der gemeinsam beabsichtigte Zweck erreicht werden kann. 

9. Schlichtungs- und Schiedsverfahren 

Im Rahmen ihrer vertrauensvollen Zusammenarbeit sind die Parteien bestrebt, Differenzen einvernehm-
lich zu bereinigen. Für den Fall, dass diese Bemühungen scheitern, vereinbaren die Parteien bereits 
jetzt, sich einer Schlichtung zu unterziehen. Jede Partei bezeichnet ein Mitglied einer ad hoc zusam-
mengesetzten Schlichtungsbehörde. Die beiden Schlichtungspersonen werden einen Obmann bezeich-
nen und gemeinsam mit diesem die Schlichtungsaufgabe übernehmen. 

Sollte eine Schlichtung trotz entsprechender Bemühungen nicht zustande kommen, verpflichten sich 
die Parteien zur Durchführung eines Schiedsverfahrens gemäss Art. 353 ff. der schweizerischen Zivil-
prozessordnung (ZPO; SR 272). Das Schiedsgericht soll aus drei Mitgliedern bestehen, wobei sich je-
weils jede Partei verpflichtet, ohne Verzug eine Schiedsperson zu ernennen. Die so ernannten Schieds-
personen werden daraufhin gemeinsam einen Vorsitz bestimmen. Die Sprache des Schiedsverfahrens 
ist Deutsch. Der Sitz des Schiedsgerichts ist in Samedan. 

[Unterschriften der Gemeinden] 
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